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Ticketbestimmungen  
Official / Pit Garage / Media / TV-Produktion 
ADAC RAVENOL 24h Nürburgring  
ADAC 24h Nürburgring Qualifiers 

 
Tickets (Official / Pit Garage / Media / TV-Produktion) mit Zutrittsberechtigung in die 
Sicherheitsbereiche  

Alle mit Arbeitsticket (Official, Pit Garage, Media, TV-Produktion) ausgestatteten Personen müssen 
nachfolgend aufgeführte Informationen gelesen, akzeptiert und verstanden haben. 
 
 
Verhaltensregeln im Sicherheitsbereich auf permanent oder temporär abgeschlossenen 
Rennstrecken 

 
Nachfolgende Verhaltensregeln werden von Dienstleistern/Zulieferern/Industriediensten im 
Rahmen eines Briefings der Vorort im Sicherheitsbereich tätigen Beschäftigten/Mitarbeiter des 
jeweiligen Unternehmens an die Beschäftigten/Mitarbeiter/Helfer als Verhaltensregeln des 
veranstaltenden ADAC Nordrhein e.V. kommuniziert. 
 
Alle Beschäftigten/Mitarbeiter/Helfer sind sich der besonderen Gefahren im Sicherheitsbereich 
bewusst, welche von einer solchen Motorsportveranstaltung ausgehen. Dies gilt insbesondere, wenn 
es zur Erfüllung der Aufgaben notwendig ist oder die Möglichkeit eingeräumt wird, besondere, 
allgemein nicht zugängliche, mit höherem Gefahrenpotential belegte Zonen, wie Marshal-Posten, 
Boxenanlage, Boxengasse, etc. (Sicherheitsbereiche) zu betreten und sich dort aufzuhalten. 
 
Den von dem Veranstalter, dessen Organen und Organisationspersonal, der Rennleitung, den 
Sportwarten/Marshals, aber auch solchen von den Ordnungsbehörden und der Polizei oder deren 
Beauftragten erlassenen Vorschriften und Anweisungen, egal ob schriftlicher, mündlicher oder 
optischer Art, ist unbedingt, unverzüglich und widerspruchslos Folge zu leisten. Darüber hinaus sind 
Sperrzonen und Sicherheitsstreifen (d.h. Zonen, die i.d.R. nur durch Überwinden baulicher 
Einrichtungen zu erreichen sind) nicht zu betreten und ein Aufenthalt direkt vor oder gar auf 
Leitplanken oder Streckenbegrenzungen ist nicht gestattet. 
 
Insbesondere sind bei Tickets der Kategorien Official, Pit Garage, Media und TV-Produktion folgende 
Verhaltensregeln zu beachten: 

• Die gesonderten Bekleidungsvorschriften für den Arbeitsbereich in der Boxengasse (Pit Garage 
bis Pit Wall) sind zu beachten und einzuhalten. 

• Das Rauchen in Sicherheitsbereichen (Boxen, Tankanlage, Boxengasse, etc.) ist strikt 
untersagt. 

• Die Mobiltelefonbenutzung in Sicherheitsbereichen (Boxen, Tankanlage, Boxengasse, etc.) ist 
ohne zwingenden dienstlichen Anlass untersagt. 

• Der Aufenthalt bzw. Arbeitseinsatz darf weder alkoholisiert und/oder unter Drogeneinfluss 
noch bei Einnahme von Medikamenten, die die Reaktionsgeschwindigkeit und/oder die 
Wahrnehmung beeinträchtigen, erfolgen. 

• Das Mitführen von Alkohol und sonstiger, das Bewusstsein und/oder die Reaktion 
beeinträchtigende Substanzen im Sicherheitsbereich ist untersagt. Von dem Alkoholverbot 
ausgenommen sind Zeiten, in denen keine Rennaktivitäten stattfinden und 
Siegesfeierlichkeiten u.a. nach Zieldurchfahrt. 

• In Arbeitsbereichen, die mit Official-, Pit Garage-, Media-, oder TV-Produktion-Tickets betreten 
werden, geschieht dies auf eigene Gefahr. Insoweit trägt der Inhaber des jeweiligen Tickets 
die alleinige zivilrechtliche und strafrechtliche Verantwortung für alle möglicherweise 
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verursachten Schäden. In diesem Zusammenhang wird auf den Haftungsausschluss (siehe 
Seite 3) verwiesen. 

• Der Veranstalter hat das Recht, im Falle eines Verstoßes den sofortigen Entzug der 
ausgehändigten Zugangsberechtigung anzuordnen. 

• Das Mitführen von Tieren ist nicht gestattet.  
 
 
Bekleidungsvorschrift ab Pit Garage bis Pit Wall 

Teams / Fahrer gemäß Ausschreibung: 
feuerhemmender Overall und Schutzhelm 
feuerhemmende Unterwäsche und Balaclavas 
(Gesichtsschutz) empfohlen  

TV-Produktion    feuerhemmender Overall und Schutzhelm  
Presse mit Tabard   feuerhemmender Overall und Schutzhelm 
Industriedienste   feuerhemmender Overall und Schutzhelm  
Moderatoren & TV-Teams   feuerhemmender Overall und Schutzhelm  
 
Personal des Veranstalters im Dienst: 

Marshals Boxengasse    feuerhemmender Overall und Schutzhelm 
Rennleitung     feuerhemmender Overall; Helm wird empfohlen 
Runner     feuerhemmender Overall; Helm wird empfohlen 
Techniker     feuerhemmender Overall; Helm wird empfohlen 
Technikausschuss   feuerhemmender Overall; Helm wird empfohlen 
 
 
Pit Wall / Working-Area  

Sämtliche Personen, welche sich in der Working-Area aufhalten, sind verpflichtet feuerhemmende 
Overalls und Schutzhelme zu tragen. 
Darüber hinaus empfiehlt der Veranstalter grundsätzlich auch das Tragen von feuerhemmender 
Unterwäsche und Balaclavas (Gesichtsschutz).   
Für Personen, die sich ausschließlich im Bereich der Pit Wall und der Kommunikationsstände 
aufhalten, wird das Tragen von feuerhemmenden Overalls durch den Veranstalter ausdrücklich 
empfohlen! Die betreffenden Personen dürfen nur zum Erreichen der Pit Wall die Working-Area 
passieren. Ein Verweilen in der Working-Area ohne ausreichende Schutzkleidung ist nicht gestattet. 
 
 
Zutritt Sicherheitsbereich 

Haftungsverzichtserklärung 
Seitens des Veranstalters wird die Möglichkeit eingeräumt, die vorgenannte Motorsportveranstaltung 
zu besuchen. Alle Personen sind sich der besonderen Gefahren bewusst, welche von einer solchen 
Motorsportveranstaltung ausgehen. Dies gilt insbesondere, wenn die Möglichkeit eingeräumt wird, 
besondere, allgemein nicht zugängliche, mit höherem Gefahrenpotential belegte Zonen, wie 
Boxenanlage, Boxengasse, etc. zu betreten und mich dort aufzuhalten. 
Die gesonderten Bekleidungsvorschriften für den Arbeitsbereich in der Boxengasse (Pit Lane bis Pit 
Wall) sind zu beachten und einzuhalten! 
Alle Personen verpflichten sich, den von dem Veranstalter, dessen Organen und 
Organisationspersonal, der Rennleitung, den Sportwarten, aber auch solchen von den 
Ordnungsbehörden und der Polizei oder deren Beauftragten erlassenen Vorschriften und 
Anweisungen, egal ob schriftlicher, mündlicher oder optischer Art, unbedingt, unverzüglich und 
widerspruchslos Folge zu leisten.  
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Alle Personen verpflichten sich darüber hinaus, Sperrzonen und Sicherheitsstreifen nicht zu betreten, 
sich direkt vor oder gar auf Leitplanken oder Streckenbegrenzungen aufzuhalten. 
Ein Verstoß kann zum sofortigen Entzug der ausgehändigten Zugangsberechtigung führen. 
Soweit der für Zuschauer zugängliche Bereich verlassen wird, geschieht das also auf eigene Gefahr, 
auch wenn diese Möglichkeit seitens des Veranstalters eingeräumt wird. Insoweit trägt der Ticket-
Inhaber die alleinige zivilrechtliche und strafrechtliche Verantwortung für alle möglicherweise 
verursachten Schäden. 
 
Des Weiteren erklärt der Ticketinhaber den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen können, und zwar gegenüber 
 

- Der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, deren Präsidenten, Organen, 
Geschäftsführern und Generalsekretären,  

- dem Veranstalter; 
- den Promotoren/Serienorganisatoren der Veranstaltung; 
- den vom Veranstalter eingesetzten Sportwarten; 
- allen sonstigen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen; 
- den Renndiensten/Industriediensten, der betreffenden Veranstaltung; 
- dem Rennstreckeneigentümer; 
- dem Betreiber der Rennstrecke; 
- gegenüber den Teilnehmern (Fahrer, Beifahrer, Bewerber) der Veranstaltung; 
- den Eigentümern und Halter anderer Teilnehmerfahrzeuge der Veranstaltung; 
- sowie den gesetzlichen Vertreter, Bevollmächtigten und sämtlichen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen alle 

vorgenannten Personen. 
 

Ausgenommen hiervon sind Ansprüche, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des 
vorgenannten enthafteten Personenkreises beruhen. 
 
Weiterhin ausgenommen sind Ansprüche, die auf der Schädigung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit beruhen. Hier haftet der jeweilige Schädiger sowohl für vorsätzliches als auch für 
fahrlässiges Verhalten. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, 
insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus außervertraglicher 
Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
 
Darüber hinaus gelten für die zuvor genannten Tickets der Kategorien Official / Pit Garage / Media und 
TV-Produktion die auf den Seiten 4 – 8 aufgeführten Ticketbestimmungen der Kategorien Event-Pass 
/ Voucher. 
 
Der Widerruf der Einwilligung ist zu richten an: ADAC Nordrhein e.V., Luxemburger Straße 169, 50939 
Köln, datenschutz@nrh.adac.de. 
 
Datenschutzhinweis: 
Ergänzende Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 DS-GVO sind unter https://www.adac-
nrh.de/dsi-122/ einzusehen. 
 
(Stand März 2026) 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:datenschutz@nrh.adac.de
https://www.adac-nrh.de/dsi-122/
https://www.adac-nrh.de/dsi-122/
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Ticketbestimmungen  
Event-Pass / Voucher 
ADAC RAVENOL 24h Nürburgring  
ADAC 24h Nürburgring Qualifiers 
 
Tickets (Event-Pass / Voucher) ohne Zutrittsberechtigung in die Sicherheitsbereiche  

 
1. Ticketbestellung / -verkauf  
Tickets für die ADAC RAVENOL 24h Nürburgring und ADAC 24h Nürburgring Qualifiers sind beim ADAC 
Nordrhein e.V. und den von ihm autorisierten Vorverkaufsstellen zu bestellen. Bestellungen können 
nachträglich weder geändert noch zurückgenommen werden. Erst mit Absendung des Tickets 
(elektronisch oder postalisch) an den Kunden wird das von diesem abgegebene Angebot vom ADAC 
Nordrhein e.V. angenommen. 
Neben den Ticketbestimmungen des ADAC Nordrhein e.V. gelten zudem die jeweiligen AGB der 
autorisierten Vorverkaufsstellen. Mit dem Ticketkauf und/oder durch die Ticketnutzung akzeptiert der 
Ticketkäufer und Ticketnutzer die vorliegenden Ticketbestimmungen. Der Ticketinhaber haftet 
persönlich. 
 
2. Zahlungsmodalitäten 
Die Höhe der Eintrittspreise ergibt sich aus den aktuellen Preislisten für die ADAC RAVENOL 24h 
Nürburgring und ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Bestellungen werden grundsätzlich per 
Vorauskasse (Kreditkarte, EC-Karte, Einzugsermächtigung, Überweisung oder bar) ausgeführt. Der 
Rechnungsbetrag ist innerhalb der auf der Rechnung genannten Zahlungsfrist zu begleichen. Sollte die 
Bezahlung nicht innerhalb der Frist erfolgen oder keine ausreichende Kontodeckung vorliegen, ist der 
ADAC Nordrhein e.V. berechtigt, die Bestellung ersatzlos zu streichen bzw. die entsprechenden Tickets 
elektronisch zu sperren.  
Bis zu ihrer vollständigen Bezahlung verbleiben dem Kunden übersandte Tickets im Eigentum des ADAC 
Nordrhein e.V. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bleibt für diesen Fall ausdrücklich 
vorbehalten.  
 
3.1. Ticketversand / postalisch  
Der Versand der Tickets erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden, es sei denn, es liegt grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf Seiten des ADAC Nordrhein e.V. oder der von ihm beauftragten 
Personen vor. Die Auswahl des für den Versand beauftragten Unternehmens erfolgt durch den ADAC 
Nordrhein e.V. 
 
3.2. Ticketversand / digital 
Der Versand des digitalen oder print@home Tickets erfolgt an die vom Käufer hinterlegte 
elektronische Anschrift. Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, dass das Ticket an sein elektronisches 
Postfach übermittelt und dort von ihm abgerufen werden kann.  
 
4. Reklamationen 
Der Käufer ist verpflichtet, die Tickets nach Zugang auf ihre Richtigkeit im Hinblick auf Anzahl, Preis, 
Datum, Veranstaltung und Veranstaltungsort zu überprüfen. Eine Reklamation fehlerhafter Tickets hat 
unverzüglich (binnen dreier Arbeitstage) nach Eingang der Tickets beim Kunden schriftlich per E-Mail 
oder auf dem Postweg an die unter Ziffer 10 genannte Kontaktadresse des ADAC Nordrhein e.V. zu 
erfolgen. Maßgeblich für die Wahrung der Reklamationsfrist ist der Poststempel bzw. das 
Übertragungsprotokoll der E-Mail. Nach Ablauf der Reklamationsfrist bestehen keine Ansprüche auf 
Rücknahme oder Neubestellung der Tickets. 
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5. Rücknahme / Erstattung der Tickets 
Ein Umtausch der Tickets ist grundsätzlich ausgeschlossen. Dem Kunden abhanden gekommene oder 
zerstörte Tickets werden nicht ersetzt oder erstattet. Die Rücknahme der Tickets bzw. die Erstattung 
von Eintrittsgeldern aus Kulanz obliegt der freien Entscheidung des ADAC Nordrhein e.V. im Einzelfall. 
Bei einer zeitlichen Verlegung, eines Abbruchs der Veranstaltung oder bei (Zugangs-)Beschränkungen 
bspw. aufgrund von Höherer Gewalt und/oder behördlicher Schutzmaßnahmen, insbesondere im Zuge 
von Infektionsschutzmaßnahmen oder aus Gründen im Bereich des Schutzes der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung, besteht kein Anspruch auf eine (ganze oder teilweise) Erstattung des 
Eintrittspreises. Es besteht ebenfalls kein Anspruch auf eine (ganze oder teilweise) Erstattung des 
Eintrittspreises, sofern der Abbruch oder eine Verkürzung der laufenden Veranstaltung (Training, 
Qualifyings, Haupt- und Rahmenrennen, etc.) im Interesse bzw. zur Sicherheit der Teilnehmer erfolgt 
und keine der Vertragsparteien die Nichtdurchführung der Veranstaltung zu vertreten hat. Die Tickets 
behalten im Falle der Verlegung ihre Gültigkeit. Wird eine Veranstaltung im Vorfeld abgesagt, so erhält 
der Ticketinhaber den Eintrittspreis gegen Rückgabe des Originaltickets bzw. gegen Nachweis des 
digitalen Tickets bei der Vorverkaufsstelle zurück, bei der er das Ticket erworben hat. Bei der 
Erstattung werden keine Bearbeitungs- und Versandgebühren zurückgezahlt. Gleiches gilt bei einer 
behördlich angeordneten maximalen Zuschauerbegrenzung. Der Ticketverkauf erfolgt in diesem Fall 
anhand der maximal zulässigen Zuschauerzahl erneut.  
 
6. Weitergabe der Tickets 
Zur Vermeidung von Gewalttätigkeiten und Straftaten im Zusammenhang mit dem Veranstal-
tungsbesuch, zur Durchsetzung behördlicher oder aufgrund einer akuten Gefahrensituation zu 
verhängenden Verboten, zur Unterbindung des Weiterverkaufs von Tickets zu überhöhten Preisen und 
aufgrund gesetzlicher und behördlicher Auflagen liegt es im Interesse des ADAC Nordrhein e.V. und 
der Sicherheit der Zuschauer, die Weitergabe von Tickets einzuschränken. Der Verkauf der Tickets er-
folgt daher ausschließlich zur privaten Nutzung. Dem Ticketinhaber ist es insbesondere untersagt, 

- Tickets bei Internetauktionshäusern zum Verkauf anzubieten; 
- Tickets ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung durch den ADAC Nordrhein e.V. 

gewerblich und/oder kommerziell zu veräußern; 
- im Rahmen einer privaten Weitergabe die Tickets zu einem höheren Preis als den, der auf den 

Tickets angegeben ist, zu veräußern; 
- Tickets ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung durch den ADAC Nordrhein e.V. 

zu Zwecken der Werbung, der Vermarktung, als Bonus, Werbegeschenk, Gewinn oder als Teil 
eines nicht autorisierten Hospitality- oder Reisepakets weiterzugeben oder zu verwenden. 

 
Auf Verlangen des ADAC Nordrhein e.V. ist der Kunde im Falle einer Weitergabe des Tickets dazu 
verpflichtet, Name, Anschrift und Geburtsdatum des neuen Ticketbesitzers mitzuteilen. 
 
Wird ein Ticket für unzulässige Zwecke verwendet oder verstößt der Ticketinhaber in sonstiger Weise 
gegen diese Ticketbestimmungen, so wird das Ticket ungültig. Der ADAC Nordrhein e.V. ist in diesem 
Fall berechtigt, das Ticket – auch elektronisch – zu sperren und dem Besitzer des Tickets 
entschädigungslos den Zutritt zum Veranstaltungsgelände zu verweigern bzw. ihn des 
Veranstaltungsgeländes zu verweisen. 
 
Für jeden Verstoß gegen die vorgenannten Untersagungen, verpflichtet sich der Ticketinhaber zur 
Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe an den ADAC Nordrhein e.V., deren Höhe vom ADAC 
Nordrhein e.V. nach billigem Ermessen bestimmt wird und die im Streitfall vom zuständigen Gericht 
überprüft werden kann. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. Zudem 
behält sich der ADAC Nordrhein e.V. das Recht vor, Personen, die gegen diese Untersagungen 
verstoßen, in Zukunft vom Ticketerwerb auszuschließen, gegen sie ein Veranstaltungsteilnahmeverbot 
auszusprechen und/oder weitere zivil- und/oder strafrechtliche Maßnahmen einzuleiten. 
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7. Recht am eigenen Bild 
Während der gesamten Veranstaltung werden die Fahrzeuge, die Teilnehmer und auch die Zuschauer 
bildlich festgehalten. 
Mit der Nutzung eines Tickets erklärt der Ticketinhaber sein widerrufliches Einverständnis, dass der 
Veranstalter das Film-, Foto- und Videomaterial uneingeschränkt, auch im Sinne einer werblichen 
Weitervermarktung, nutzen kann. Der Ticketinhaber überträgt dem Veranstalter unbeschränkt und 
unentgeltlich alle Rechte (Urheberrecht / Recht am eigenen Bild etc.), die im Zusammenhang mit der 
Erstellung des vorgenannten Materials entstehen könnten. 
 
8. Verwendung des Logos / Nutzung der Markennamen 
Für jeden Fall der Logoverwendung oder Verwendung der Markennamen ADAC oder 24h- Rennen oder 
sonstige Bezugnahme auf den ADAC Nordrhein e.V., die mit dem ADAC Nordrhein e.V. nicht schriftlich 
abgestimmt ist, verpflichtet sich der Ticketinhaber zur Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe an 
den ADAC Nordrhein e.V., deren Höhe vom ADAC Nordrhein e.V. nach billigem Ermessen bestimmt 
wird und die im Streitfall vom zuständigen Gericht überprüft werden kann. 
 
9. Veranstaltungsordnung  
Der Zutritt zur Veranstaltungsstätte ist unabhängig vom Alter nur mit einem gültigen Ticket möglich. 
Inhaber von ermäßigten Tickets sind verpflichtet, auf Verlangen einen zur Inanspruchnahme der 
Ermäßigung berechtigenden Ausweis oder sonstigen Nachweis vorzuzeigen. 
Ebenso sind alle Inhaber von personalisierten Tickets verpflichtet, auf Verlangen einen zur Inan-
spruchnahme des Tickets berechtigenden Ausweis oder sonstigen Nachweis vorzuzeigen. Die 
Wahrnehmung der Hausrechte steht dem ADAC Nordrhein e.V. jederzeit zu.  
 
Der Ticketinhaber unterwirft sich bei dem Besuch der Veranstaltung dieser Veranstaltungsordnung. Im 
Interesse der Sicherheit und eines geordneten und reibungslosen Ablaufs der Veranstaltung ist der 
Ticketinhaber verpflichtet, den Anweisungen der Polizei, des Ordnungsamtes, des ADAC Nordrhein 
e.V., des Sicherheitspersonals und der Streckenposten auf dem Veranstaltungsgelände Folge zu 
leisten. Jeder Ticketinhaber ist gehalten, mit Polizei, Ordnungsamt, Beschäftigten des ADAC Nordrhein 
e.V. und Sicherheitspersonal bei der Überprüfung seiner Identität zu kooperieren und die Be-
schlagnahme verbotener Gegenstände, die sich in seinem Besitz befinden, zu dulden. Pyrotechnische 
Gegenstände, insbesondere Feuerwerkskörper oder Rauchkerzen, Waffen aller Art und ähnliche 
gefährliche Gegenstände, illegale Drogen oder sonstige Gegenstände, die der Freude an der 
Veranstaltung bzw. dem Komfort oder der Sicherheit anderer Besucher, Teilnehmer oder des 
Veranstaltungspersonals abträglich sein können, sind verboten.  
 
Gleiches gilt für werbende, kommerzielle, politische oder religiöse Gegenstände aller Art, ein-
schließlich Banner, Schilder, Symbole oder Flugblätter. Die vorgenannten Gegenstände dürfen nicht 
auf das Veranstaltungsgelände gebracht werden, der Veranstalter ist berechtigt, sie vorläufig in 
Verwahrung zu nehmen. Das Äußern oder Verbreiten von beleidigenden, sexistischen, rassistischen, 
fremdenfeindlichen oder rechtsradikalen Parolen ist verboten.  
 
Das Betreten der Boxen sowie der Boxengasse durch Personen unter 16 Jahren ist auch in Begleitung 
Erwachsener untersagt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Zeiten des offiziellen Pitwalks 
bzw. der offenen Startaufstellung zu den vom Veranstalter vorgegebenen Zeiten. Das Be- und 
Übersteigen von Absperrungen ist ebenfalls verboten. 
 
Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, die sich gewalttätig oder gegen die 
öffentliche Ordnung verhalten, oder die die Besorgnis eines solchen Verhaltens erwecken, können des 
Veranstaltungsgeländes verwiesen werden.  
 



7 

 

Es ist Ticketinhabern ohne vorherige Zustimmung des ADAC Nordrhein e.V. nicht gestattet, Ton, Bild, 
Beschreibungen oder Resultate der Veranstaltung aufzunehmen (außer für private Zwecke) oder diese 
ganz oder teilweise über Internet oder andere Medien zu übertragen oder zu verbreiten oder andere 
Personen bei derartigen Aktionen zu unterstützen. Geräte oder Anlagen, die für solche Aktivitäten 
benutzt werden können, dürfen ohne vorherige Zustimmung des Veranstalters nicht in die 
Veranstaltungsstätte mitgebracht werden. Fotos und Videos, die von Ticketinhabern bei einer 
Veranstaltung erstellt werden, dürfen ausschließlich für private Zwecke verwendet werden. Jede 
kommerzielle Nutzung, gleich auf welche Weise und durch wen, bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des ADAC Nordrhein e.V.  
 
Der ungenehmigte Verkauf von Getränken, Lebensmitteln, Souvenirs, Kleidern, Werbeartikeln, Fan-
Artikeln und/oder anderen kommerziellen Artikeln ist untersagt. Für jeden Verstoß gegen die 
vorgenannten Verbote, verpflichtet sich der Ticketinhaber zur Zahlung einer angemessenen 
Vertragsstrafe an den ADAC Nordrhein e.V., deren Höhe vom ADAC Nordrhein e.V. nach billigem 
Ermessen bestimmt wird und die im Streitfall vom zuständigen Gericht überprüft werden kann. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. Zudem behält sich der ADAC 
Nordrhein e.V. das Recht vor, Personen, die gegen diese Untersagungen verstoßen, in Zukunft vom 
Ticketerwerb auszuschließen, gegen sie ein Veranstaltungsteilnahmeverbot auszusprechen und/oder 
weitere zivil- und/oder strafrechtliche Maßnahmen einzuleiten. 
 
10. Gültigkeitsdauer Tagestickets 
Die Gültigkeit von Tagestickets wurde vom Veranstalter auf folgende Zeiten festgelegt: 
Donnerstag:  7:00* – 24:00 Uhr 
Freitag:  7:00* – 22:00 Uhr 
Samstag: kein Tagesticket verfügbar 
Sonntag:  7:00* – 18:00 Uhr 
Für den Besuch der Veranstaltung am Samstag muss das Race-Ticket erworben werden, welches von 
Samstag, 7:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr gültig ist. 
 
*Vorbehaltlich eventueller Abweichungen aufgrund von Änderungen im Veranstaltungsprogramm 

 
11. Kontakt 
Rückfragen zum Ticketverkauf können über die folgenden Kontaktmöglichkeiten an den ADAC 
Nordrhein e.V. gerichtet werden: 
 
ADAC Nordrhein e.V. 
Motorsport und Klassik 
Luxemburger Straße 169 
50939 Köln 
spo@nrh.adac.de  
 
12. Haftungsausschluss 
Der Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände erfolgt auf eigene Gefahr. Der ADAC Nordrhein e.V. 
haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern 
oder Erfüllungsgehilfen durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, es sei denn, es 
sind wesentliche Vertragspflichten betroffen. Die Haftung des ADAC Nordrhein e.V. ist außer im Falle 
vorsätzlichen Handelns auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens begrenzt, es 
sei denn, es liegt eine grob fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vor. 
 
13. Datenverarbeitung / Datenschutz  
Sämtliche vom Kunden übermittelten personenbezogenen Daten werden vom ADAC Nordrhein e.V. 
unter Einhaltung der auf den Vertrag anwendbaren Datenschutzbestimmungen be- und verarbeitet. 
Die Daten, insbesondere Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankdaten etc. werden 
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vom ADAC Nordrhein e.V. in dem für die Begründung, Ausgestaltung oder Abänderung des 
Vertragsverhältnisses jeweils erforderlichen Umfang im automatisierten Verfahren erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Der ADAC Nordrhein e.V. ist berechtigt, die Daten an von ihm mit der 
Durchführung des Kaufvertrags beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit dies notwendig ist, damit der 
geschlossene Vertrag erfüllt werden kann. Weitere Datenschutz-Informationen gemäß Art. 13 DSGVO 
erhalten Sie hier: https://www.adac-nrh.de/dsi-131 
 
14. Erfüllungsort / Gerichtsstand  
Für Lieferung, Leistung und Zahlung ist alleiniger Erfüllungsort der Sitz des ADAC Nordrhein e.V. Ist der 
Vertragspartner Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder ist 
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, so ist 
der ausschließliche Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen aus und in Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis am Sitz des ADAC Nordrhein e.V. Bei grenzüberschreitenden Verträgen wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ebenfalls der Sitz des 
ADAC Nordrhein e.V. vereinbart. 
 
15. Schlussklausel 
Sollten einzelne Punkte dieser Ticketbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, undurchführbar 
oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages und der 
übrigen Bedingungen nicht berührt. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
(Stand März 2026) 
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